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• 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 und2 
Bereits im Jahre 1971 hat die "Internationale Zivilluftfahr~organi
sation (ICAO) iri Anbetracht des stark gestiegenen grenzüberschreiten
den Ver k ehr si n der i nt ern a t ion ale n al 1 9 e m ein e n Luftfahrt, die A u f~
nahme des Flugplatzes Hohenems-Dornbirn inden ICAO-Regionalplan, DOe 
7754-20, b~~chlossen. Als Mitglied dieser Organis~tion und ~m seine 
Fun k ti 0 ni m i nt ern at i 0 na 1 e n Luftverkehr erfüllen zu k ö n i1 e n , " ist ö s t e r
reich gehalten, den BeschlUssen der leAD nachkommen. Hiebei ist haupt-

. . 

sächl; chvorgesehen, eine Flugplatzbefeuerung für einen si eher.en 
Sichtflugbetrieb bei einer Bodensicht von weniger als3km zu errich
ten sowie die Piste des Flugplatzes. auf etwa 900 m zu verlängern. 
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Ober den Ausbau des Flugplutzes Hohenems-Oornbirn im Sinne des Regio
nalplanes hinausgehende Planungen sind dem Bundesministerium fUr Ver
kehr als Oberste Zivilluftfahrtbehörde nicht bekannt. 

Zu 3 

Eine RUckrollpiste (der Terminologie des Luftfahrtrechtes ent
sprechend Rollweg) wurde bereits in der rechtskräftigen Zivilflug
platzbewilligung des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 16.3.1964, 
Zl. Vlf-83/2/64, grundsätzlich bewilligt. FUr dies~n Rollweg, der aus 

Gründen der Sicherheit des Flugplatzbetriebes notwendig ist, besteht 
demnach ein rechtskräftiger Bescheid • 

. Zu 4 

Auf Grund der schon erwähnten rechtskräftigen Zivilflugplatz-Be
willigung dürfen die Bewegungsflächen dieses Flugplatzes nur von 
Segelflugzeugen sowie von Motorflugzeugen benützt werden, deren maxi
~ales Abfluggewicht nicht mehr als 3.000 kg beträgt. Eine Ändßrung 
dieser Bestimmung bedarf gemäß § 68 Abs. 1 Luftfahrtgesetz, BGB1.N~. 
253/1957, einer neuerlichen Bewilligung durch den Landeshauptmann von 
Vorarlberg, wel~he nur auf Grund eines ordnungsgemäßen, nach den Be-: 
stimmungen des § 70 Luftfahrtgesetz durchgeführten Ermittlungsver-
; '. 

fahrens erteilt werden darf.' 

Wien, 1980 07 14 
Der Bundesminister 
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